
Baupublikationen

Bauvorhaben im ordentlichen Verfahren werden nach der Vorprüfung der Gesuchsunterlagen in den

Publikationsorganen der Gemeinde publiziert.

Nach der Publikation liegen die Pläne in der Gemeindeverwaltung während 20 Tagen zur Einsicht auf.

Begehren um Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen seit der Ausschreibung

bei der Baubehörde schriftlich zu stellen; elektronische Zuschriften (E-Mails) erfüllen die Anforderungen

der Schriftlichkeit in der Regel nicht. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat das

Rechtsmittel verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheids (§§ 314 - 316 PBG).

Zuständige Abteilung

Bauwesen

https://www.weiach.ch/
https://www.weiach.ch/
https://www.weiach.ch/verwaltung/abteilungen/bausekretariat.page/87/unit/3

